
    

 

E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006), 
BGBl. I Nr. 17, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 326/2008, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Eintrag „§ 70.  Verlangen der Nachweise durch den Auftraggeber“ 
durch den Eintrag „§ 70.  Eigenerklärung, Verlangen der Nachweise durch den Auftraggeber“, der 
Eintrag „§ 88. Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen und Beistellung sonstiger Unterlagen“ durch 
den Eintrag „§ 88. Bereithaltung und Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen und sonstiger 
Unterlagen“, der Eintrag „§ 114.  Form, Verschlüsselung und sichere Signatur des Angebotes“ durch den 
Eintrag „§ 114.  Form, Verschlüsselung und qualifizierte Signatur des Angebotes“, der Eintrag „§ 231.  
Verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber“ durch den Eintrag „§ 231.  Eigenerklärung, 
Verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber“ und der Eintrag „§ 262.  Form, 
Verschlüsselung und sichere Signatur des Angebotes, Sicheres Verketten von Angebotsbestandteilen“ 
durch den Eintrag „§ 262.  Form, Verschlüsselung und qualifizierte Signatur des Angebotes, Sicheres 
Verketten von Angebotsbestandteilen“ ersetzt; der Eintrag nach § 77 „3. Unterabschnitt  
Sonderbestimmungen für den Unterschwellenbereich“, der Eintrag „§ 78.  Möglichkeit des Absehens 
vom Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit“, der Eintrag vor § 228 
„1. Unterabschnitt  Allgemeine Bestimmungen betreffend die Eignung und deren Prüfung“, der Eintrag 
nach § 234 „2. Unterabschnitt  Sonderbestimmungen für den Unterschwellenbereich“ und der Eintrag 
„§ 235.  Möglichkeit des Absehens vom Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit“ 
entfallen; im Eintrag zu Anhang V wird das Zitat „44 Abs. 2 Z 1“ durch das Zitat „44 Abs. 2“ ersetzt. 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird der Eintrag „§ 132.  Stillhaltefrist, Nichtigkeit der Zuschlagserteilung, 
Geltendmachung der Nichtigkeit“ durch den Eintrag „§ 132.  Stillhaltefrist, Zuschlagserteilung“, der 
Eintrag „§ 273.  Stillhaltefrist, Nichtigkeit der Zuschlagserteilung, Geltendmachung der Nichtigkeit“ 
durch den Eintrag „§ 273.  Stillhaltefrist, Zuschlagserteilung“ und der Eintrag „§ 334.  Feststellung von 
Rechtsverstößen“ durch den Eintrag „§ 334.  Feststellung von Rechtsverstößen, Nichtigerklärung, 
Verhängung von Sanktionen“ ersetzt. 

3. In § 2 entfallen die bisherigen Z 30 und 46, die bisherige Z 29 erhält die Ziffernbezeichnung „31.“, die 
bisherigen Z 31 bis 45 erhalten die Ziffernbezeichnungen „32.“ bis „46.“ und nach der Z 28 werden 
folgende (neuen) Z 29 und 30 eingefügt: 
 „29. Qualifizierte elektronische Signatur ist eine elektronische Signatur, die den Anforderungen 

von § 2 Z 3a des Signaturgesetzes (SigG), BGBl. I Nr. 190/1999, entspricht. 
 30. Qualifizierter Zeitstempel ist eine Bescheinigung, die den Anforderungen von § 2 Z 12 SigG 

entspricht.“ 

4. § 2 Z 47 lit. b) lautet: 
 „b) für Auftraggeber Aufträge vergibt oder für Auftraggeber Rahmenvereinbarungen über Bau-, 

Liefer- oder Dienstleistungen abschließt.“ 
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5. § 10 Z 14 lautet: 
 „14. für die Beschaffung von Liefer- oder Dienstleistungen durch Auftraggeber von einer zentralen 

Beschaffungsstelle, sofern die zentrale Beschaffungsstelle bei der Beschaffung dieser Liefer- 
oder Dienstleistungen die Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes eingehalten hat,“ 

6. § 10 Z 17 lit. b lautet: 
 „b) eine Trennung vom ursprünglichen Bauauftrag zwar möglich wäre, die zusätzlichen 

Bauleistungen aber für dessen Vollendung unbedingt erforderlich sind.“ 

7. In § 12 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 wird der Betrag „137 000 Euro“ jeweils durch den Betrag „133 000 
Euro“ ersetzt; in § 12 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 wird der Betrag „211 000 Euro“ jeweils durch den Betrag 
„206 000 Euro“ ersetzt; in den §§ 12 Abs. 1 Z 3, 53 Abs. 4 Z 3, 180 Abs. 1 Z 2 und 214 Abs. 2 Z 3 wird 
der Betrag „5 278 000 Euro“ jeweils durch den Betrag „5 150 000 Euro“ ersetzt; in § 180 Abs. 1 Z 1 und 
Abs. 2 wird der Betrag „422 000 Euro“ jeweils durch den Betrag „412 000 Euro“ ersetzt. 

8. In § 18 wird der Verweis „78“ durch den Verweis „70 Abs. 3 und 4“ ersetzt. 

9. § 20 Abs. 1 lautet: 
„(1) Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder 

in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche 
Entscheidung einholen müssen, haben ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls 
aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten.“ 

10. In § 41 Abs. 1 entfällt der Verweis „, 78“. 

11. § 43 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Die Übermittlung von Ausschreibungsunterlagen, Mitteilungen, Anträgen, Aufforderungen und 
Benachrichtigungen sowie jeder sonstige Informationsaustausch zwischen Auftraggebern und 
Unternehmern kann, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist oder der Auftraggeber 
nicht ausnahmsweise anderes festlegt, wahlweise per Telefax oder elektronisch – in begründeten 
Ausnahmefällen auch brieflich – erfolgen.“ 

12. In § 43 Abs. 4, § 93 zweiter Satz, § 114 Abs. 3 und Abs. 4 erster Satz, § 115 Abs. 1, 2 und 4, § 121 
Abs. 4 zweiter Satz sowie § 204 Abs. 4 wird die Wortfolge „sicheren elektronischen Signatur“ jeweils 
durch die Wortfolge „qualifizierten elektronischen Signatur“ ersetzt. 

13. In § 43 Abs. 4 und § 204 Abs. 4 entfällt jeweils der Klammerausdruck „(§ 2 Z 3 SigG)“. 

14. In § 43 Abs. 6 entfällt der zweite Satz. 

15. § 46 Abs. 2 lautet: 
„(2) In der Bekanntmachung ist auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für 

die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß § 20 
Abs. 1 ausdrücklich hinzuweisen.“ 

16. § 53 Abs. 5 lautet: 
„(5) In der Vorinformation ist auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die 

Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß § 20 Abs. 1 
ausdrücklich hinzuweisen.“ 

17. § 54 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Der Auftraggeber kann der Kommission einen Auftrag, den er in einem Vergabeverfahren ohne 

vorherige Bekanntmachung vergeben hat, oder eine Rahmenvereinbarung, die er nach Durchführung 
eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung abgeschlossen hat, unter Verwendung 
allenfalls existierender einschlägiger Standardformulare für Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich 
bekannt geben. Darin sind Name und Anschrift des Auftraggebers und des erfolgreichen Bieters, eine 
Beschreibung des Auftragsgegenstandes, der Auftragswert sowie die für die Durchführung eines 
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung maßgeblichen Gründe festzuhalten.“ 

18. § 55 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Der Auftraggeber kann einen Auftrag, den er in einem Vergabeverfahren ohne vorherige 

Bekanntmachung vergeben hat, oder eine Rahmenvereinbarung, die er nach Durchführung eines 
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Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung abgeschlossen hat, auf eine Weise bekanntmachen, 
die einen angemessenen Grad von Öffentlichkeit gewährleistet. In dieser Bekanntmachung sind Name 
und Anschrift des Auftraggebers und des erfolgreichen Bieters, eine Beschreibung des 
Auftragsgegenstandes, der Auftragswert sowie die für die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne 
vorherige Bekanntmachung maßgeblichen Gründe festzuhalten.“ 

19. § 70 samt Überschrift lautet: 
„Eigenerklärung, Verlangen der Nachweise durch den Auftraggeber 

§ 70. (1) Der Auftraggeber hat festzulegen, mit welchen Nachweisen gemäß den §§ 71 bis 75 
Unternehmer, die an einem Vergabeverfahren teilnehmen, ihre 
 1. berufliche Befugnis, 
 2. berufliche Zuverlässigkeit, 
 3. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie 
 4. technische Leistungsfähigkeit 
zu belegen haben. Nachweise dürfen nur so weit festgelegt werden, wie es durch den Gegenstand des 
Auftrages gerechtfertigt ist. Dabei hat der Auftraggeber die berechtigten Interessen des Unternehmers am 
Schutz seiner technischen oder handelsbezogenen Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen. 

(2) Bewerber oder Bieter können ihre Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auch durch 
die Vorlage einer Erklärung belegen, dass sie die vom Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erfüllen 
und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung beibringen können (Eigenerklärung). In einer solchen 
Erklärung sind die Befugnisse anzugeben, über die der Unternehmer konkret verfügt. 

(3) Bei der Vergabe von Bauaufträgen, deren geschätzter Auftragswert 120 000 Euro nicht erreicht, 
und bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, deren geschätzter Auftragswert 80 000 
Euro nicht erreicht, kann der Auftraggeber die Vorlage bestimmter Nachweise von bestimmten 
Bewerbern oder Bietern verlangen, sofern dies nach Auffassung des Auftraggebers im Einzelfall 
erforderlich ist. Die dafür maßgeblichen Gründe sind schriftlich festzuhalten. 

(4) Bei der Vergabe von Bauaufträgen, deren geschätzter Auftragswert mindestens 120 000 Euro 
beträgt, und bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, deren geschätzter Auftragswert 
mindestens 80 000 Euro beträgt, kann der Auftraggeber die Vorlage bestimmter Nachweise von 
bestimmten Bewerbern oder Bietern verlangen. Der Auftrageber hat vor Zuschlagserteilung jedenfalls die 
Vorlage der festgelegten Nachweise vom Zuschlagsempfänger zu verlangen. 

(5) Nach Maßgabe der Abs. 3 und 4 kann der Auftraggeber den Unternehmer auffordern, 
erforderliche Nachweise binnen einer angemessenen Frist vorzulegen bzw. vorgelegte Bescheinigungen 
binnen einer angemessenen Frist zu vervollständigen oder zu erläutern. Nachweise können auch in Kopie 
oder elektronisch vorgelegt werden. 

(6) Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auch 
durch den Nachweis der Eintragung in einem einschlägigen, allgemein zugänglichen Verzeichnis eines 
Dritten führen, sofern diesem die vom Auftraggeber festgelegten Unterlagen in der vom Auftraggeber 
gewünschten Aktualität vorliegen und vom Auftraggeber selbst unmittelbar abrufbar sind. Der 
Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auch mit anderen 
als den vom Auftraggeber festgelegten Unterlagen führen, sofern die festgelegten Unterlagen aus einem 
gerechtfertigten Grund nicht beigebracht werden können und die vorgelegten Unterlagen die gleiche 
Aussagekraft wie die ursprünglich festgelegten aufweisen. Der Nachweis der gleichen Aussagekraft ist 
vom Unternehmer nach Aufforderung zu erbringen. 

(7) Im Falle der Angebotslegung durch eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Bietergemeinschaft hat 
jedes Mitglied die Befugnis für den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 
nachzuweisen.“ 

20. In § 71 Einleitungssatz werden die Worte „zu verlangen“ durch das Wort „festzulegen“ ersetzt. 

21. § 72 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Der Auftraggeber hat als Nachweis für die berufliche Zuverlässigkeit gemäß § 70 Abs. 1 Z 2 
festzulegen, dass die Unternehmer zu belegen haben, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 68 Abs. 1 
vorliegt.“ 

22. Der 3. Unterabschnitt des 2. Teiles, 3. Hauptstück, 5. Abschnitt entfällt. 
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23. § 83 samt Überschrift lautet: 
„Subunternehmerleistungen 

§ 83. (1) Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzulässig, ausgenommen hiervon sind 
Kaufverträge. 

(2) Der Auftraggeber hat in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen, ob nur die wesentlichen 
Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder möglicherweise im Wege von Subaufträgen an Dritte 
zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben sind. 

(3) Der Auftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen vorschreiben, dass der Auftragnehmer 
einen bestimmten Mindestsatz des Gesamtwertes der Bauleistungen an Dritte vergeben muss. 

(4) Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist nur insoweit zulässig, als der Subunternehmer die für 
die Ausführung seines Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit sowie die berufliche Zuverlässigkeit gemäß den §§ 72 und 73 besitzt.“ 

24. Die §§ 88 und 89 samt Überschriften lauten: 
„Bereithaltung und Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen und sonstiger Unterlagen 
§ 88. (1) Sofern die vergebende Stelle über die technischen und sonstigen Voraussetzungen verfügt, 

sind die Ausschreibungsunterlagen und alle sonstigen für die Erstellung der Angebote erforderlichen 
Unterlagen ausschließlich elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

(2) Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zur Verfügung gestellt werden, sind sie bei offenen 
Verfahren jedem Bewerber, bei nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren jedem zum 
Einreichen eines Angebotes aufgeforderten Bewerber zu übermitteln oder es ist ihnen unter den gleichen 
Voraussetzungen die Möglichkeit zu geben, in die Unterlagen Einsicht zu nehmen, Abschriften 
anzufertigen und, soweit es vorgesehen oder üblich ist, sie zu erwerben. 

(3) Die Namen und die Anzahl der Bewerber, denen die Unterlagen übermittelt werden oder die in 
Unterlagen Einsicht nehmen oder solche erwerben, sind geheim zu halten. 

Kosten der Ausschreibungsunterlagen 
§ 89. Für Ausschreibungsunterlagen darf nur in begründeten Fällen ein Entgelt vorgesehen werden. 

Dieses Entgelt darf nur die Herstellungskosten (Papier-, Druck- oder Vervielfältigungskosten, Kosten für 
den Datenträger) sowie allfällige Portospesen abdecken. Für zurückzustellende Unterlagen kann eine 
entsprechende Sicherstellung verlangt werden.“ 

25. § 102 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

26. In § 103 Abs. 4 wird der Verweis „§§ 68 bis 78“ durch den Verweis „§§ 68 bis 77“ ersetzt. 

27. § 103 Abs. 5 dritter Satz, § 154 Abs. 4 zweiter Satz, § 160 Abs. 5 zweiter Satz und § 286 Abs. 4 zweiter 
Satz lautet jeweils: 
„Der Bewerber kann in den seinen Teilnahmeantrag betreffenden Teil der Niederschrift Einsicht 
nehmen.“ 

28. § 108 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. Bekanntgabe der Subunternehmer, auf deren Kapazitäten sich der Bieter zum Nachweis seiner 

Eignung stützt, unter Beilage des Nachweises, dass der Bieter über deren Kapazitäten tatsächlich 
verfügt und der Auftraggeber die zur Durchführung des Gesamtauftrages erforderlichen 
Sicherheiten über die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat. Bekanntgabe aller 
Teile oder – sofern der Auftraggeber dies in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen hat – nur 
der wesentlichen Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder möglicherweise im Wege 
von Subaufträgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt. Macht der Auftraggeber von § 83 Abs. 3 
Gebrauch, dann muss das Ausmaß der Teile, die der Bieter jedenfalls an Dritte zu vergeben 
beabsichtigt, zumindest das Ausmaß des vorgeschriebenen Mindestsatzes erreichen. Die in Frage 
kommenden Subunternehmer sind bekannt zu geben. Die Nennung mehrerer Subunternehmer je 
Leistungsteil ist zulässig. Die Haftung des Auftragnehmers wird durch diese Angaben nicht 
berührt;“ 

29. § 108 Abs. 1 Z 7 lautet: 
 „7. die Aufzählung der dem Angebot beigeschlossenen sowie gesondert eingereichten Unterlagen;“ 
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30. § 112 Abs. 3 erster Satz lautet: 
„Hat ein Bewerber oder Bieter ein Verfahren gemäß § 20 Abs. 1 vor Ablauf der Angebotsfrist eingeleitet, 
so hat der Auftraggeber – sofern es sich um ein Angebot handelt, das für eine Zuschlagserteilung in 
Betracht kommt – auf begründeten Antrag des Unternehmers die Zuschlagsfrist um einen Monat zu 
verlängern und dem Unternehmer eine angemessene Nachfrist zur Beibringung der behördlichen 
Entscheidung bzw. zur Beibringung des Nachweises, dass er die gemäß der behördlichen Entscheidung 
fehlenden Kenntnisse erworben hat, zu setzen.“ 

31. In der Überschrift vor § 114, in § 134 Abs. 3, in der Überschrift vor § 262 und in § 275 wird das Wort 
„sichere“ jeweils durch das Wort „qualifizierte“ ersetzt. 

32. In § 114 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „sicher signierfähigen“ durch die Wortfolge „mit einer 
qualifizierten Signatur signierfähigen“ ersetzt. 

33. In § 114 Abs. 1 dritter Satz wird die Wortfolge „sicher signierfähige“ durch die Wortfolge „mit einer 
qualifizierten Signatur signierfähige“ ersetzt. 

34. In § 115 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge „sicheren Signatur“ durch die Wortfolge „qualifizierten 
elektronischen Signatur“ ersetzt. 

35. § 118 Abs. 6 letzter Satz und § 121 Abs. 6 letzter Satz lautet jeweils: 
„Auf formlose Aufforderung ist den Bietern – so sie an der Öffnung teilnahmeberechtigt waren – eine 
Abschrift der Niederschrift auszufolgen.“ 

36. In § 119 Abs. 1 erster Satz und § 265 Abs. 1 erster Satz wird das Wort „Zeitstempeldienst“ jeweils 
durch die Wortfolge „qualifizierten Zeitstempel“ ersetzt; in § 119 Abs. 1 zweiter Satz und in § 265 Abs. 1 
zweiter Satz wird das Wort „Zeitstempeldienstes“ jeweils durch die Wortfolge „qualifizierten 
Zeitstempels“ ersetzt. 

37. § 123 samt Überschrift lautet: 
„Vorgehen bei der Prüfung 

§ 123. (1) Die Prüfung der Angebote erfolgt in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach den in 
der Ausschreibung festgelegten Kriterien. 

(2) Bei Angeboten, die für eine Zuschlagserteilung in Betracht kommen, ist im Einzelnen zu prüfen, 
 1. ob den in § 19 Abs. 1 angeführten Grundsätzen entsprochen wurde; 
 2. nach Maßgabe des § 70 die Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters bzw. – 

bei der Weitergabe von Leistungen – der namhaft gemachten Subunternehmer; 
 3. ob das Angebot rechnerisch richtig ist; 
 4. die Angemessenheit der Preise; 
 5. ob das Angebot den sonstigen Bestimmungen der Ausschreibung entspricht, insbesondere ob es 

formrichtig und vollständig ist.“ 

38. § 128 Abs. 2 und 3 lautet: 
„(2) Über die Gesamtpreise, die sich nach Prüfung der Angebote ergeben – bei Teilvergabe auch 

über die betreffenden Teilgesamtpreise –, ist jedem Bieter, der berechtigt war, an der Angebotsöffnung 
teilzunehmen, Auskunft zu geben. Jeder Bieter kann in sein allenfalls berichtigtes Angebot oder in die 
Durchrechnung seines Angebotes Einsicht nehmen. 

(3) Der Bieter kann in den sein Angebot betreffenden Teil der Niederschrift Einsicht nehmen. Bei 
der Gestaltung der Niederschrift ist darauf Bedacht zu nehmen.“ 

39. § 129 Abs. 1 Z 11 lautet: 
 „11. Angebote von Bietern, bei denen dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Zuschlagsentscheidung 

bzw. des Ablaufes der gemäß § 112 Abs. 3 gesetzten Nachfrist 
 a) keine für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich allenfalls erforderliche 

behördliche Entscheidung, 
 b) kein Nachweis darüber, dass die gemäß einer Entscheidung nach lit. a fehlenden Kenntnisse 

erworben worden sind, oder 
 c) eine behördliche Entscheidung, die die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in 

Österreich ausschließt, 
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vorliegt.“ 

40. § 129 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Von einem Bieter, der im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der 
Schweiz ansässig ist, können auch Aufklärungen über die Zulässigkeit der Ausübung der Tätigkeit in 
Österreich verlangt werden.“ 

41. Die §§ 131 und 132 samt Überschriften lauten: 
„Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 

§ 131. (1) Der Auftraggeber hat den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern nachweislich 
mitzuteilen, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen 
Bietern das jeweilige Ende der Stillhaltefrist gemäß § 132 Abs. 1, die Gründe für die Ablehnung ihres 
Angebotes, die Vergabesumme sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu 
geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen öffentlichen Interessen oder den berechtigten 
Geschäftsinteressen von Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden 
würde. 

(2) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Zuschlagsentscheidung besteht nicht, wenn 
 1. der Zuschlag dem einzigen bzw. dem einzigen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter erteilt 

werden soll, oder 
 2. ein Verhandlungsverfahren gemäß § 28 Abs. 2 Z 3, § 29 Abs. 2 Z 3, 6 oder 7, § 30 Abs. 2 Z 3 

oder § 38 Abs. 3 durchgeführt wurde, oder 
 3. eine Leistung auf Grund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 

Beschaffungssystems vergeben werden soll. 
(3) Der Auftraggeber kann der Kommission gemäß § 49 unter Verwendung allenfalls existierender 

einschlägiger Standardformulare für Bekanntmachungen die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung 
bekannt geben, wenn ein Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich 
durchgeführt wurde. Der Auftraggeber kann die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung auf eine Weise 
bekanntmachen, die einen angemessenen Grad von Öffentlichkeit gewährleistet, wenn ein 
Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich durchgeführt wurde. In 
dieser Mitteilung sind jedenfalls der Name und die Anschrift des Auftraggebers, eine Beschreibung des 
Auftragsgegenstandes, Name und Anschrift des erfolgreichen Bieters sowie die für die Durchführung 
eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung maßgeblichen Gründe festzuhalten. 

Stillhaltefrist, Zuschlagserteilung 
§ 132. (1) Der Auftraggeber darf den Zuschlag bei sonstiger absoluter Nichtigkeit nicht innerhalb der 

Stillhaltefrist erteilen. Die Stillhaltefrist beginnt im Fall des § 131 Abs. 1 mit der Absendung der 
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung. Sie beträgt bei einer Übermittlung auf elektronischem Weg oder 
mittels Telefax zehn Tage, bei einer Übermittlung auf brieflichem Weg 15 Tage. Im Fall des § 131 Abs. 3 
beginnt die Stillhaltefrist mit der erstmaligen Verfügbarkeit der Bekanntmachung der 
Zuschlagsentscheidung und beträgt zehn Tage. Bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens im 
Unterschwellenbereich verkürzt sich die Stillhaltefrist auf sieben Tage. 

(2) Der Auftraggeber kann den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitteilen, welchem Bieter 
der Zuschlag erteilt wurde. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen Bietern die Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebotes, die Vergabesumme sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen 
Angebotes bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen öffentlichen Interessen 
oder den berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren 
Wettbewerb schaden würde.“ 

42. In § 140 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 zweiter Satz sowie in § 279 Abs. 1 erster Satz entfallen jeweils 
die Worte „unverzüglich und“. 

43. § 140 Abs. 1 zweiter und dritter Satz sowie § 279 Abs. 1 zweiter und dritter Satz entfällt jeweils. 

44. § 140 Abs. 3 bis 5 wird durch folgende Abs. 3 und 4 ersetzt; die bisherigen Abs. 6 bis 10 erhalten die 
Absatzbezeichnungen „(5)“ bis „(9)“: 

„(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Widerrufsentscheidung besteht nicht, falls kein Angebot 
eingelangt ist oder kein Bieter im Vergabeverfahren verblieben ist. 

(4) Der Auftraggeber darf den Widerruf bei sonstiger Unwirksamkeit nicht innerhalb einer 
Stillhaltefrist erklären. Die Stillhaltefrist beginnt im Fall des Abs. 1 mit der Absendung der Mitteilung der 
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Widerrufsentscheidung und im Fall des Abs. 2 mit der erstmaligen Verfügbarkeit der Bekanntmachung 
der Widerrufsentscheidung. Bei einer Übermittlung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax sowie 
bei einer Bekanntmachung beträgt die Stillhaltefrist zehn Tage, bei einer Übermittlung auf brieflichem 
Weg 15 Tage. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich verkürzt sich die 
Stillhaltefrist auf sieben Tage.“ 

45. In § 141 Abs. 1 und § 142 Abs. 3 wird der Verweis „140 Abs. 10“ jeweils durch den Verweis „140 
Abs. 9“ ersetzt. 

46. § 151 Abs. 3 sechster und siebenter Satz lautet: 
„Der Auftraggeber hat den nicht berücksichtigten Bietern den Namen der Partei bzw. die Namen der 
Parteien der Rahmenvereinbarung unverzüglich, jedenfalls aber zehn Tage nach Abschluss der 
Bewertung der Angebote mitzuteilen. In dieser Mitteilung sind die Gründe der Nichtberücksichtigung 
sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bzw. der erfolgreichen Angebote bekannt 
zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen öffentlichen Interessen oder den 
berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren 
Wettbewerb schaden würde.“ 

47. In § 159 Abs. 1 wird der Verweis „67 bis 78“ durch den Verweis „67 bis 77“ ersetzt. 

48. § 175 Z 12 lautet: 
 „12. für die Beschaffung von Liefer- oder Dienstleistungen durch Sektorenauftraggeber von einer 

zentralen Beschaffungsstelle, sofern die zentrale Beschaffungsstelle bei der Beschaffung dieser 
Liefer- oder Dienstleistungen die Bestimmungen des 2. oder des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes 
eingehalten hat,“ 

49. In § 186 wird der Verweis „235“ durch den Verweis „231 Abs. 3 und 4“ ersetzt. 

50. § 188 Abs. 1 lautet: 
„(1) Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder 

in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche 
Entscheidung einholen müssen, haben ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls 
aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten.“ 

51. In § 201 Abs. 1 entfällt der Verweis „, 235“. 

52. § 204 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Die Übermittlung von Ausschreibungsunterlagen, Mitteilungen, Anträgen, Aufforderungen und 
Benachrichtigungen sowie jeder sonstige Informationsaustausch zwischen Sektorenauftraggebern und 
Unternehmern kann, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist oder der 
Sektorenauftraggeber nicht ausnahmsweise anderes festlegt, wahlweise per Telefax oder elektronisch – in 
begründeten Ausnahmefällen auch brieflich – erfolgen.“ 

53. In § 204 Abs. 6 entfällt der zweite Satz. 

54. § 207 Abs. 2 lautet: 
„(2) Im Aufruf zum Wettbewerb ist auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung 

für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß § 188 
Abs. 1 ausdrücklich hinzuweisen.“ 

55. § 217 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Der Sektorenauftraggeber kann der Kommission einen Auftrag, den er in einem 

Vergabeverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben hat, oder eine 
Rahmenvereinbarung, die er nach Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum 
Wettbewerb abgeschlossen hat, unter Verwendung allenfalls existierender einschlägiger 
Standardformulare für Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich bekannt geben. Darin sind Name 
und Anschrift des Sektorenauftraggebers und des erfolgreichen Bieters, eine Beschreibung des 
Auftragsgegenstandes, der Auftragswert sowie die für die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb maßgeblichen Gründe festzuhalten.“ 
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56. § 219 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Der Sektorenauftraggeber kann einen Auftrag, den er in einem Vergabeverfahren ohne 

vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben hat, oder eine Rahmenvereinbarung, die er nach 
Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb abgeschlossen hat, auf 
eine Weise bekanntmachen, die einen angemessenen Grad von Öffentlichkeit gewährleistet. In dieser 
Bekanntmachung sind Name und Anschrift des Sektorenauftraggebers und des erfolgreichen Bieters, eine 
Beschreibung des Auftragsgegenstandes, der Auftragswert sowie die für die Durchführung eines 
Vergabeverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb maßgeblichen Gründe festzuhalten.“ 

57. Vor § 228 entfällt die Überschrift „1. Unterabschnitt  Allgemeine Bestimmungen betreffend die 
Eignung und deren Prüfung“. 

58. § 231 samt Überschrift lautet: 
„Eigenerklärung, Verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber 

§ 231. (1) Der Sektorenauftraggeber hat festzulegen, mit welchen Nachweisen Unternehmer, die an 
einem Vergabeverfahren teilnehmen, ihre 
 1. berufliche Befugnis, 
 2. berufliche Zuverlässigkeit, 
 3. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie 
 4. technische Leistungsfähigkeit 
zu belegen haben. Nachweise dürfen nur so weit festgelegt werden, wie es durch den Gegenstand des 
Auftrages gerechtfertigt ist. Dabei hat der Sektorenauftraggeber die berechtigten Interessen des 
Unternehmers am Schutz seiner technischen oder handelsbezogenen Betriebsgeheimnisse zu 
berücksichtigen. 

(2) Bewerber oder Bieter können ihre Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auch durch 
die Vorlage einer Erklärung belegen, dass sie die vom Sektorenauftraggeber verlangten Eignungskriterien 
erfüllen und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung beibringen können (Eigenerklärung). In einer 
solchen Erklärung sind die Befugnisse anzugeben, über die der Unternehmer konkret verfügt. 

(3) Bei der Vergabe von Bauaufträgen, deren geschätzter Auftragswert 250 000 Euro nicht erreicht, 
und bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, deren geschätzter Auftragswert 150 000 
Euro nicht erreicht, kann der Sektorenauftraggeber die Vorlage bestimmter Nachweise von bestimmten 
Bewerbern oder Bietern verlangen, sofern dies nach Auffassung des Sektorenauftraggebers im Einzelfall 
erforderlich ist. Die dafür maßgeblichen Gründe sind schriftlich festzuhalten. 

(4) Bei der Vergabe von Bauaufträgen, deren geschätzter Auftragswert mindestens 250 000 Euro 
beträgt, und bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, deren geschätzter Auftragswert 
mindestens 150 000 Euro beträgt, kann der Sektorenauftraggeber die Vorlage bestimmter Nachweise von 
bestimmten Bewerbern oder Bietern verlangen. Der Sektorenauftrageber hat vor Zuschlagserteilung 
jedenfalls die Vorlage der festgelegten Nachweise vom Zuschlagsempfänger zu verlangen. 

(5) Nach Maßgabe der Abs. 3 und 4 kann der Sektorenauftraggeber den Unternehmer auffordern, 
erforderliche Nachweise binnen einer angemessenen Frist vorzulegen bzw. vorgelegte Bescheinigungen 
binnen einer angemessenen Frist zu vervollständigen oder zu erläutern. Nachweise können auch in Kopie 
oder elektronisch vorgelegt werden. 

(6) Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auch 
durch den Nachweis der Eintragung in einem einschlägigen, allgemein zugänglichen Verzeichnis eines 
Dritten führen, sofern diesem die vom Sektorenauftraggeber festgelegten Unterlagen in der vom 
Sektorenauftraggeber gewünschten Aktualität vorliegen und vom Sektorenauftraggeber selbst unmittelbar 
abrufbar sind. Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
auch mit anderen als den vom Sektorenauftraggeber festgelegten Unterlagen führen, sofern die 
festgelegten Unterlagen aus einem gerechtfertigten Grund nicht beigebracht werden können und die 
vorgelegten Unterlagen die gleiche Aussagekraft wie die ursprünglich festgelegten aufweisen. Der 
Nachweis der gleichen Aussagekraft ist vom Unternehmer nach Aufforderung zu erbringen. 

(7) Im Falle der Angebotslegung durch eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Bietergemeinschaft hat 
jedes Mitglied die Befugnis für den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 
nachzuweisen.“ 

59. Der 2. Unterabschnitt des 3. Teiles, 3. Hauptstück, 5. Abschnitt entfällt. 
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60. § 240 samt Überschrift lautet: 
„Subunternehmerleistungen 

§ 240. (1) Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzulässig, ausgenommen hiervon sind 
Kaufverträge sowie die Weitergabe an verbundene Unternehmen. 

(2) Der Sektorenauftraggeber hat in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen, ob nur die 
wesentlichen Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder möglicherweise im Wege von 
Subaufträgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben sind. 

(3) Der Sektorenauftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen vorschreiben, dass ein 
bestimmter Mindestsatz des Gesamtwertes der Bauleistungen an Dritte vergeben werden muss. 

(4) Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist nur insoweit zulässig, als der Subunternehmer die für 
die Ausführung seines Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit sowie die berufliche Zuverlässigkeit besitzt.“ 

61. § 250 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

62. § 257 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. Bekanntgabe der Subunternehmer, auf deren Kapazitäten sich der Bieter zum Nachweis seiner 

Eignung stützt, unter Beilage der Nachweise, dass der Bieter über deren Kapazitäten tatsächlich 
verfügt und der Sektorenauftraggeber die zur Durchführung des Gesamtauftrages erforderlichen 
Sicherheiten über die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat. Bekanntgabe aller 
Teile oder – sofern der Sektorenauftraggeber dies in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen 
hat – nur der wesentlichen Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder möglicherweise im 
Wege von Subaufträgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt. Macht der Sektorenauftraggeber von 
§ 240 Abs. 3 Gebrauch, dann muss das Ausmaß der Teile, die der Bieter jedenfalls an Dritte zu 
vergeben beabsichtigt, zumindest das Ausmaß des vorgeschriebenen Mindestsatzes erreichen. 
Die in Frage kommenden Subunternehmer sind bekannt zu geben. Die Nennung mehrerer 
Subunternehmer je Leistungsteil ist zulässig. Die Haftung des Auftragnehmers wird durch diese 
Angaben nicht berührt;“ 

63. § 257 Abs. 1 Z 6 lautet: 
 „6. die Aufzählung der dem Angebot beigeschlossenen sowie gesondert eingereichten Unterlagen;“ 

64. § 260 Abs. 3 erster Satz lautet: 
„Hat ein Bewerber oder Bieter ein Verfahren gemäß § 188 Abs. 1 vor Ablauf der Angebotsfrist 
eingeleitet, so hat der Sektorenauftraggeber – sofern es sich um ein Angebot handelt, das für eine 
Zuschlagserteilung in Betracht kommt – auf begründeten Antrag des Unternehmers die Zuschlagsfrist um 
einen Monat zu verlängern und dem Unternehmer eine angemessene Nachfrist zur Beibringung der 
behördlichen Entscheidung bzw. zur Beibringung des Nachweises, dass er die gemäß der behördlichen 
Entscheidung fehlenden Kenntnisse erworben hat, zu setzen.“ 

65. In § 262 Abs. 1 wird die Wortfolge „sichere Signatur“ durch die Wortfolge „qualifizierte elektronische 
Signatur“ ersetzt. 

66. § 267 samt Überschrift lautet: 
„Prüfung der Angebote 

§ 267. (1) Die Prüfung der Angebote erfolgt in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach den in 
der Ausschreibung festgelegten Kriterien. 

(2) Bei Angeboten, die für eine Zuschlagserteilung in Betracht kommen, ist im Einzelnen zu prüfen, 
 1. ob den in § 187 Abs. 1 angeführten Grundsätzen entsprochen wurde; 
 2. nach Maßgabe des § 231 die Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters bzw. – 

bei der Weitergabe von Leistungen – der namhaft gemachten Subunternehmer; 
 3. ob das Angebot rechnerisch richtig ist; 
 4. die Angemessenheit der Preise; 
 5. ob das Angebot den sonstigen Bestimmungen der Ausschreibung entspricht, insbesondere ob es 

formrichtig und vollständig ist.“ 
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67. § 269 Abs. 1 Z 7 lautet: 
 „7. Angebote von Bietern, bei denen dem Sektorenauftraggeber im Zeitpunkt der 

Zuschlagsentscheidung bzw. des Ablaufes der gemäß § 260 Abs. 3 gesetzten Nachfrist 
 a) keine für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich allenfalls erforderliche 

behördliche Entscheidung, 
 b) kein Nachweis darüber, dass die gemäß einer Entscheidung nach lit. a fehlenden Kenntnisse 

erworben worden sind, oder 
 c) eine behördliche Entscheidung, die die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in 

Österreich ausschließt, 
vorliegt.“ 

68. § 269 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Von einem Bieter, der im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der 
Schweiz ansässig ist, können auch Aufklärungen über die Zulässigkeit der Ausübung der Tätigkeit in 
Österreich verlangt werden.“ 

69. Die §§ 272 und 273 samt Überschriften lauten: 
„Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 

§ 272. (1) Der Sektorenauftraggeber hat den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern 
nachweislich mitzuteilen, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. In dieser Mitteilung sind den 
verbliebenen Bietern das jeweilige Ende der Stillhaltefrist gemäß § 273 Abs. 1, die Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebotes, die Vergabesumme sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen 
Angebotes bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen öffentlichen Interessen 
oder den berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren 
Wettbewerb schaden würde. 

(2) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Zuschlagsentscheidung besteht nicht, wenn 
 1. der Zuschlag dem einzigen bzw. dem einzigen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter erteilt 

werden soll, oder 
 2. ein Verhandlungsverfahren gemäß § 195 Z 1, 4 sowie 8 bis 11 durchgeführt wurde, oder 
 3. eine Leistung auf Grund eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll. 

(3) Der Sektorenauftraggeber kann der Kommission gemäß § 210 unter Verwendung allenfalls 
existierender einschlägiger Standardformulare für Bekanntmachungen die Mitteilung der 
Zuschlagsentscheidung bekannt geben, wenn ein Vergabeverfahren ohne vorherigen Aufruf zum 
Wettbewerb im Oberschwellenbereich durchgeführt wurde. Der Sektorenauftraggeber kann die 
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung auf eine Weise bekanntmachen, die einen angemessenen Grad von 
Öffentlichkeit gewährleistet, wenn ein Vergabeverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb im 
Unterschwellenbereich durchgeführt wurde. In dieser Mitteilung sind jedenfalls der Name und die 
Anschrift des Sektorenauftraggebers, eine Beschreibung des Auftragsgegenstandes, Name und Anschrift 
des erfolgreichen Bieters sowie die für die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherigen 
Aufruf zum Wettbewerb maßgeblichen Gründe festzuhalten. 

Stillhaltefrist, Zuschlagserteilung 
§ 273. (1) Der Sektorenauftraggeber darf den Zuschlag bei sonstiger absoluter Nichtigkeit nicht 

innerhalb der Stillhaltefrist erteilen. Die Stillhaltefrist beginnt im Fall des § 272 Abs. 1 mit der 
Absendung der Mitteilung der Zuschlagsentscheidung. Sie beträgt bei einer Übermittlung auf 
elektronischem Weg oder mittels Telefax zehn Tage, bei einer Übermittlung auf brieflichem Weg 15 
Tage. Im Fall des § 272 Abs. 3 beginnt die Stillhaltefrist mit der erstmaligen Verfügbarkeit der 
Bekanntmachung der Zuschlagsentscheidung und beträgt zehn Tage. Bei der Durchführung eines 
Vergabeverfahrens im Unterschwellenbereich verkürzt sich die Stillhaltefrist auf sieben Tage. 

(2) Der Sektorenauftraggeber kann den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitteilen, 
welchem Bieter der Zuschlag erteilt wurde. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen Bietern die Gründe 
für die Ablehnung ihres Angebotes, die Vergabesumme sowie die Merkmale und Vorteile des 
erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen 
öffentlichen Interessen oder den berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmern widersprechen oder 
dem freien und lauteren Wettbewerb schaden würde.“ 
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70. § 279 Abs. 3 bis 5 wird durch folgende Abs. 3 und 4 ersetzt; die bisherigen Abs. 6 bis 10 erhalten die 
Absatzbezeichnungen „(5)“ bis „(9)“: 

„(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Widerrufsentscheidung besteht nicht, falls kein Angebot 
eingelangt ist oder kein Bieter im Vergabeverfahren verblieben ist. 

(4) Der Sektorenauftraggeber darf den Widerruf bei sonstiger Unwirksamkeit nicht innerhalb einer 
Stillhaltefrist erklären. Die Stillhaltefrist beginnt im Fall des Abs. 1 mit der Absendung der Mitteilung der 
Widerrufsentscheidung und im Fall des Abs. 2 mit der erstmaligen Verfügbarkeit der Bekanntmachung 
der Widerrufsentscheidung. Bei einer Übermittlung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax sowie 
bei einer Bekanntmachung beträgt die Stillhaltefrist zehn Tage, bei einer Übermittlung auf brieflichem 
Weg 15 Tage. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich verkürzt sich die 
Stillhaltefrist auf sieben Tage.“ 

71. In § 280 Abs. 1 wird der Verweis „279 Abs. 10“ durch den Verweis „279 Abs. 9“ ersetzt. 

72. § 306 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Senatsvorsitzende führt das Verfahren. Die dazu erforderlichen Verfahrensanordnungen 

bedürfen keines Senatsbeschlusses. Der Senatsvorsitzende nimmt die Aufgaben des Berichters des 
Senates wahr; er hat den Beisitzern alle entscheidungsrelevanten Dokumente rechtzeitig zu übermitteln, 
den Erledigungsentwurf auszuarbeiten, den Beschlussantrag im Senat zu stellen und die Entscheidung des 
Senates auszuarbeiten.“ 

73. § 312 Abs. 3 und 4 lautet: 
„(3) Nach Zuschlagserteilung ist das Bundesvergabeamt zuständig 

 1. im Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte zur Feststellung, ob 
wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder 
unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht der Zuschlag nicht gemäß den Angaben in der 
Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Angebot erteilt wurde; 

 2. in einem Verfahren gemäß Z 1 auf Antrag des Auftraggebers oder des Zuschlagsempfängers zur 
Feststellung, ob der Antragsteller auch bei Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen keine 
echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hätte; 

 3. zur Feststellung, ob ein Vergabeverfahren rechtswidriger Weise ohne vorherige Bekanntmachung 
bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb durchgeführt wurde; 

 4. zur Feststellung, ob der Zuschlag rechtswidriger Weise ohne Mitteilung der 
Zuschlagsentscheidung gemäß den §§ 131 bzw. 272 erteilt wurde; 

 5. zur Feststellung, ob der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung, deren geschätzter Auftragswert 
zumindest die in den §§ 12 Abs. 1 bzw. 180 Abs. 1 genannten Schwellenwerte erreicht, auf 
Grund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems wegen eines 
Verstoßes gegen § 152 Abs. 5 und 6, § 158 Abs. 2 bis 5 oder § 290 Abs. 2 bis 5 rechtswidrig war; 

 6. in einem Verfahren gemäß den Z 3 bis 5 zur Nichtigerklärung des Vertrages; 
 7. in einem Verfahren gemäß den Z 3 bis 5 zur Verhängung von Sanktionen gemäß § 334 Abs. 6, 

sofern der Auftraggeber beantragt, von der Nichtigerklärung des Vertrages abzusehen oder den 
Vertrag frühestens mit dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung aufzuheben. 

(4) Nach Erklärung des Widerrufs eines Vergabeverfahrens ist das Bundesvergabeamt zuständig 
 1. im Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte zur Feststellung, ob der 

Widerruf wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen 
Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht rechtswidrig war; 

 2. in einem Verfahren gemäß Z 1 auf Antrag des Auftraggebers zur Feststellung, ob der 
Antragsteller auch bei Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen keine echte Chance auf 
Erteilung des Zuschlages gehabt hätte; 

 3. zur Feststellung, ob der Widerruf rechtswidriger Weise ohne Mitteilung oder Bekanntmachung 
der Widerrufsentscheidung gemäß den §§ 140 bzw. 279 erklärt wurde; 

 4. in einem Verfahren gemäß Z 3 zur Unwirksamerklärung des Widerrufs.“ 
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74. § 315 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Soweit ein Streitteil dem Bundesvergabeamt oder der Auftraggeber in der Ausschreibung eine 
elektronische Adresse (zB E-Mail-Adresse, Telefax-Adresse) bekannt gegeben hat, hat das 
Bundesvergabeamt schriftliche Erledigungen an diese elektronische Adresse zu übermitteln.“ 

75. § 321 lautet: 
„§ 321. (1) Anträge auf Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung sind bei einer 

Übermittlung der Entscheidung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax sowie bei einer 
Bekanntmachung der Entscheidung binnen zehn Tagen einzubringen, bei einer Übermittlung auf 
brieflichem Weg binnen 15 Tagen. Die Frist beginnt mit der Absendung der Mitteilung der Entscheidung 
bzw. mit der erstmaligen Verfügbarkeit der Bekanntmachung. 

(2) Bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens im Unterschwellenbereich verkürzt sich die Frist 
auf sieben Tage. 

(3) Bei der Durchführung einer Direktvergabe beträgt die Frist sieben Tage ab dem Zeitpunkt, in 
dem der Antragsteller von der gesondert anfechtbaren Entscheidung Kenntnis erlangt hat oder erlangen 
hätte können. 

(4) Anträge auf Nachprüfung der Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen sowie der 
Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrages können über die in den Abs. 1 und 2 genannten 
Zeiträume hinaus bis spätestens sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist, der Frist zur Vorlage der 
Wettbewerbsarbeiten oder der Teilnahmefrist eingebracht werden, sofern diese Frist mehr als 17 Tage 
beträgt. Wenn die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines 
Teilnahmeantrages auf brieflichem Weg übermittelt werden, tritt die Verlängerung der Nachprüfungsfrist 
erst ein, wenn die Angebotsfrist, die Frist zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten oder die Teilnahmefrist 
mehr als 22 Tage beträgt.“ 

76. § 322 Abs. 1 Z 2 und § 332 Abs. 1 Z 2 lauten jeweils: 
 „2. die genaue Bezeichnung des Auftraggebers einschließlich einer elektronischen Adresse,“ 

77. § 328 Abs. 2 Z 1 lautet: 
 „1. die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens, der gesondert anfechtbaren 

Entscheidung sowie des Auftraggebers einschließlich einer elektronischen Adresse,“ 

78. § 331 Abs. 1 lautet: 
„§ 331. (1) Ein Unternehmer, der ein Interesse am Abschluss eines dem Anwendungsbereich dieses 

Bundesgesetzes unterliegenden Vertrages hatte, kann, sofern ihm durch die behauptete Rechtswidrigkeit 
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht, die Feststellung beantragen, dass 
 1. der Zuschlag wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen 

Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht nicht gemäß den Angaben in 
der Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde, oder 

 2. die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die 
hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht 
rechtswidrig war, oder 

 3. die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der Zuschlagsentscheidung gemäß den §§ 131 bzw. 272 
wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder 
unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht rechtswidrig war, oder 

 4. der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung, deren geschätzter Auftragswert zumindest die in 
den §§ 12 Abs. 1 bzw. 180 Abs. 1 genannten Schwellenwerte erreicht, auf Grund einer 
Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems wegen eines Verstoßes 
gegen § 152 Abs. 5 und 6, § 158 Abs. 2 bis 5 oder § 290 Abs. 2 bis 5 rechtswidrig war, oder 

 5. die Erklärung des Widerrufs eines Vergabeverfahrens wegen eines Verstoßes gegen dieses 
Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares 
Gemeinschaftsrecht rechtswidrig war. 

Der Antragsteller kann in einem Antrag mehrere Feststellungen gemäß § 312 Abs. 3 Z 1 bis 4 beantragen. 
Bei einem Antrag auf Feststellung gemäß Z 1 kann der Auftraggeber oder der Zuschlagsempfänger die 
Feststellung beantragen, dass der Antragsteller auch bei Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen 
keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hätte. Bei einem Antrag auf Feststellung gemäß 
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Z 2 bis 4 kann der Auftraggeber beantragen, von der Nichtigerklärung des Vertrages abzusehen oder den 
Vertrag frühestens mit dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung aufzuheben.“ 

79. § 332 Abs. 2 und 3 lautet: 
„(2) Anträge gemäß § 331 Abs. 1 Z 1 und 5 sowie Abs. 4 sind binnen sechs Wochen ab dem 

Zeitpunkt einzubringen, in dem der Antragsteller vom Zuschlag bzw. vom Widerruf Kenntnis erlangt hat 
oder Kenntnis hätte erlangen können, längstens jedoch innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten, 
nachdem der Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren widerrufen wurde. 

(3) Anträge gemäß § 331 Abs. 1 Z 2 bis 4 sind binnen sechs Monaten ab dem auf die 
Zuschlagserteilung folgenden Tag einzubringen. Abweichend vom ersten Satz ist 
 1. ein Antrag gemäß § 331 Abs. 1 Z 2 bis 4 – wenn es sich beim Antragsteller um einen im 

Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt – binnen 30 Tagen ab dem Tag der Absendung der 
Mitteilung gemäß den §§ 132 Abs. 2 oder 273 Abs. 2 bzw. 

 2. ein Antrag gemäß § 331 Abs. 1 Z 2 – wenn es sich beim Antragsteller nicht um einen im 
Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt – binnen 30 Tagen ab dem Tag der erstmaligen 
Verfügbarkeit einer Bekanntmachung gemäß den §§ 54 Abs. 6, 55 Abs. 5, 217 Abs. 7 oder 219 
Abs. 5 

einzubringen.“ 

80. Dem § 332 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Ein Antrag gemäß § 331 Abs. 1 Z 2 ist ferner unzulässig, wenn der Auftraggeber die 

Zuschlagsentscheidung gemäß den §§ 131 Abs. 3 oder 272 Abs. 3 bekannt gemacht hat und der Zuschlag 
nicht innerhalb einer Stillhaltefrist von zehn Tagen nach der erstmaligen Verfügbarkeit der 
Bekanntmachung erteilt worden ist.“ 

81. § 334 samt Überschrift lautet: 
„Feststellung von Rechtsverstößen, Nichtigerklärung, Verhängung von Sanktionen 

§ 334. (1) Das Bundesvergabeamt hat eine Feststellung gemäß § 312 Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 Z 1 und 
3 nur dann zu treffen, wenn die Rechtswidrigkeit für den Ausgang des Vergabeverfahrens von 
wesentlichem Einfluss war. 

(2) Soweit in den Abs. 3 bis 5 nicht anderes bestimmt ist, hat das Bundesvergabeamt den Vertrag im 
Anschluss an eine Feststellung gemäß § 312 Abs. 3 Z 3 bis 5 für absolut nichtig zu erklären. 

(3) Das Bundesvergabeamt hat von einer Nichtigerklärung des Vertrages im Anschluss an eine 
Feststellung gemäß § 312 Abs. 3 Z 3 bis 5 abzusehen, wenn der Auftraggeber dies beantragt hat und 
zwingende Gründe eines Allgemeininteresses es rechtfertigen, den Vertrag aufrechtzuerhalten. 
Wirtschaftliche Interessen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem betreffenden Vertrag stehen, 
können die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht rechtfertigen, andere wirtschaftliche Interessen nur 
dann, wenn die Nichtigkeit in Ausnahmefällen unverhältnismäßige Folgen hätte. 

(4) Das Bundesvergabeamt hat von einer Nichtigerklärung des Vertrages im Anschluss an eine 
Feststellung gemäß § 312 Abs. 3 Z 3 bis 5 überdies abzusehen, wenn 
 1. der Auftraggeber dies beantragt hat, 
 2. es sich um eine Auftragsvergabe im Unterschwellenbereich handelt, 
 3. die festgestellte Vorgangsweise des Auftraggebers nicht offenkundig unzulässig war und 
 4. das Interesse des Auftraggebers an der Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses das Interesse 

des Antragstellers an der Beendigung des Vertragsverhältnisses – auch unter der 
Berücksichtigung der jeweils betroffenen öffentlichen Interessen – überwiegt. 

(5) Das Bundesvergabeamt kann im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 312 Abs. 3 Z 3 bis 5 
aussprechen, dass der Vertrag mit dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung oder einem späteren 
Zeitpunkt aufgehoben wird, wenn der Auftraggeber dies beantragt hat. Das Bundesvergabeamt hat dafür 
das Interesse des Auftraggebers an der Aufrechterhaltung bestimmter vertraglicher Rechte und Pflichten, 
das Interesse des Antragstellers an der Nichtigkeit des Vertrages sowie allfällige betroffene öffentliche 
Interessen gegeneinander abzuwägen. 

(6) Wenn das Bundesvergabeamt von der Nichtigerklärung des Vertrages gemäß den Abs. 3 oder 4 
abgesehen hat oder gemäß Abs. 5 ausgesprochen hat, dass der Vertrag erst mit dem Zeitpunkt der 
behördlichen Entscheidung oder einem späterem Zeitpunkt aufgehoben wird, dann sind Sanktionen zu 
verhängen, die wirksam, angemessen und abschreckend sein müssen. Als Sanktionen kommen die 
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Verhängung einer Geldbuße über den Auftraggeber oder die Anordnung, dass der Spruch des 
Feststellungsbescheides auf Kosten des Auftraggebers in einer oder mehreren periodischen 
Druckschriften zu veröffentlichen ist, in Betracht. Die Höchstgrenze für eine Geldbuße beträgt 10vH der 
Auftragssumme[, höchstens jedoch … Euro]. Geldbußen fließen dem Bund zu. 

(7) Das Bundesvergabeamt hat für die Verhängung der Sanktion die Schwere des Verstoßes, die 
Vorgangsweise des Auftraggebers sowie sinngemäß die Erschwerungs- und Milderungsgründe gemäß § 5 
des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), BGBl. I Nr. 151/2005 heranzuziehen. Im Fall eines 
Ausspruchs gemäß Abs. 5 ist auch zu berücksichtigen, in welchem Ausmaß der Vertrag aufrecht erhalten 
wird. 

(8) Das Bundesvergabeamt kann im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 312 Abs. 4 Z 3 den 
Widerruf für unwirksam erklären. Das Bundesvergabeamt hat dafür das Interesse des Auftraggebers an 
der Beendigung des Vergabeverfahrens, das Interesse der Bieter an der Fortführung des 
Vergabeverfahrens sowie allfällige betroffene öffentliche Interessen gegeneinander abzuwägen.“ 

82. § 341 Abs. 2 erster Satz lautet: 
„Eine Schadenersatzklage ist nur zulässig, wenn zuvor eine Feststellung der jeweils zuständigen 
Vergabekontrollbehörde erfolgt ist, dass 
 1. der Zuschlag wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen 

Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht nicht gemäß den Angaben in 
der Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde, oder 

 2. die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die 
hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht 
rechtswidrig war, oder 

 3. die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der Zuschlagsentscheidung gemäß den §§ 131 bzw. 272 
wegen eines Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder 
unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht rechtswidrig war, oder 

 4. der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung, deren geschätzter Auftragswert zumindest die in 
den §§ 12 Abs. 1 bzw. 180 Abs. 1 genannten Schwellenwerte erreicht, auf Grund einer 
Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems wegen eines Verstoßes 
gegen § 152 Abs. 5 und 6, § 158 Abs. 2 bis 5 oder § 290 Abs. 2 bis 5 rechtswidrig war, oder 

 5. die Erklärung des Widerrufs eines Vergabeverfahrens wegen eines Verstoßes gegen dieses 
Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares 
Gemeinschaftsrecht rechtswidrig war, oder 

 6. der Auftraggeber nach erheblicher Überschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem 
Ersuchen des Bieters um Fortführung des Verfahrens das Verfahren weder durch eine 
Widerrufserklärung oder Zuschlagserteilung beendet noch das Verfahren in angemessener Weise 
fortgeführt hat.“ 

83. Dem § 345 wird folgender Abs. 14 angefügt: 
„(14) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2009 neu gefassten 

Bestimmungen und für das Außerkrafttreten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen 
gilt Folgendes: 
 1. Das Inhaltsverzeichnis in der Fassung der Z 1 dieses Bundesgesetzes, § 2 Z 29 (neu), Z 30 (neu) 

und Z 47 lit. b, die (neuen) Ziffernbezeichnungen der bisherigen Z 29 sowie 31 bis 45 des § 2, 
§ 10 Z 14 und Z 17 lit. b, § 12 Abs. 1 und 2, § 18, § 20 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 43 Abs. 1 erster 
Satz und Abs. 4, § 46 Abs. 2, § 53 Abs. 4 Z 3 und Abs. 5, § 70 samt Überschrift, § 71 
Einleitungssatz, § 72 Abs. 1 erster Satz, § 83 samt Überschrift, § 88 samt Überschrift, § 89 samt 
Überschrift, § 93 zweiter Satz, § 103 Abs. 4 und Abs. 5 dritter Satz, § 108 Abs. 1 Z 2 und 7, 
§ 112 Abs. 3 erster Satz, die Überschrift vor § 114, § 114 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, Abs. 3 
und Abs. 4 erster Satz, § 115, § 118 Abs. 6 letzter Satz, § 119 Abs. 1 erster und zweiter Satz, 
§ 121 Abs. 4 zweiter Satz und Abs. 6 letzter Satz, § 123 samt Überschrift, § 128 Abs. 2 und 3, 
§ 129 Abs. 1 Z 11 und Abs. 2 letzter Satz, § 134 Abs. 3, § 151 Abs. 3 sechster und siebenter Satz, 
§ 154 Abs. 4 zweiter Satz, § 159 Abs. 1, § 160 Abs. 5 zweiter Satz, § 175 Z 12, § 180 Abs. 1 und 
2, § 186, § 188 Abs. 1, § 201 Abs. 1, § 204 Abs. 1 erster Satz und Abs. 4, § 207 Abs. 2, § 214 
Abs. 2 Z 3, § 231 samt Überschrift, § 240 samt Überschrift, § 257 Abs. 1 Z 2 und 6, § 260 Abs. 3 
erster Satz, die Überschrift vor § 262, § 262 Abs. 1, § 265 Abs. 1 erster und zweiter Satz, § 267 
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samt Überschrift, § 269 Abs. 1 Z 7 und Abs. 3 letzter Satz, § 275, § 286 Abs. 4 zweiter Satz, 
§ 306 Abs. 2, § 315 Abs. 1 erster Satz, § 322 Abs. 1 Z 2, § 328 Abs. 2 Z 1, § 332 Abs. 1 Z 2, 
§ 349 Abs. 3 sowie Anhang XV lit. A Z 3 treten mit dem zweiten der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 folgenden Monatsersten in Kraft; gleichzeitig treten § 43 
Abs. 6 zweiter Satz, der 3. Unterabschnitt des 2. Teiles, 3. Hauptstück, 5. Abschnitt, § 102 Abs. 1 
zweiter Satz, § 140 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 204 Abs. 6 zweiter Satz, die Überschrift vor 
§ 228 „1. Unterabschnitt  Allgemeine Bestimmungen betreffend die Eignung und deren 
Prüfung“, der 2. Unterabschnitt des 3. Teiles, 3 Hauptstück, 5. Abschnitt, § 250 Abs. 1 zweiter 
Satz und § 279 Abs. 1 zweiter und dritter Satz außer Kraft. 

 2. Das Inhaltsverzeichnis in der Fassung der Z 2 dieses Bundesgesetzes, § 54 Abs. 6, § 55 Abs. 5, 
§ 131 samt Überschrift, § 132 samt Überschrift, § 140 Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 zweiter Satz, 
Abs. 3 und Abs. 4 sowie die neuen Absatzbezeichnungen der bisherigen Abs. 6 bis 10, § 141 
Abs. 1, § 142 Abs. 3, § 217 Abs. 7, § 219 Abs. 5, § 272 samt Überschrift, § 273 samt Überschrift, 
§ 279 Abs. 1 erster Satz, Abs. 3 und Abs. 4 sowie die neuen Absatzbezeichnungen der bisherigen 
Abs. 6 bis 10, § 280 Abs. 1, § 312 Abs. 3 und 4, § 321, § 331 Abs. 1, § 332 Abs. 2, 3 und 7, 
§ 334 samt Überschrift, § 341 Abs. 2 erster Satz und § 351 treten mit 20. Dezember 2009 in 
Kraft; gleichzeitig treten § 140 Abs. 5 und § 279 Abs. 5 außer Kraft.“ 

84. Dem § 349 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Soweit dies zur Erreichung eines angemessenen Verhältnisses zwischen dem Gebührensatz, 

dem durch den Antrag bewirkten Verfahrensaufwand und dem für den Antragsteller zu erzielenden 
Nutzen erforderlich ist, kann die Bundesregierung durch Verordnung die Gebührensätze gemäß 
Anhang XIX neu festsetzen oder neue Gebührensätze einführen.“ 

85. § 351 lautet: 
„§ 351. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft 

umgesetzt bzw. berücksichtigt: 
 1. Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der 
Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (Rechtsmittelrichtlinie), ABl. Nr. L 395 vom 
30.12.1989, S. 33, idF der Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge, ABl. Nr. L 209 
vom 24.07.1992, S. 1, und der Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG des 
Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich 
der Vergabe öffentlicher Aufträge, ABl. Nr. L 335 vom 20.12.2007, S. 31. 

 2. Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die 
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor (Sektorenrechtsmittelrichtlinie), ABl. Nr. L 76 vom 
23.03.1992, S. 14, idF der Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates 
im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der 
Vergabe öffentlicher Aufträge, ABl. Nr. L 335 vom 20.12.2007, S. 31. 

 3. Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über die 
Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Exploration und Gewinnung von 
Kohlenwasserstoffen, ABl. Nr. L 164 vom 30.06.1994, S. 3. 

 4. Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 
2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV), ABl. Nr. L 340 vom 
16.12.2002, S. 1, idF der Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission vom 28. November 
2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der 
Vergaberichtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im 
Hinblick auf die Überarbeitung des Vokabulars, ABl. Nr. L 74 vom 15.03.2008, S. 1, idF der 
Berichtigung ABl. Nr. L 198 vom 26.07.2008, S. 74. 

 5. Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, ABl. Nr. L 134 vom 30.04.2004, S. 1, idF der 
Berichtigungen ABl. Nr. L 358 vom 03.12.2004, S. 35, und ABl. Nr. L 305 vom 24.11.2005, 
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S. 46, und der Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission vom 28. November 2007 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien des 
Europäischen Parlaments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die 
Überarbeitung des Vokabulars, ABl. Nr. L 74 vom 15.03.2008, S. 1, idF der Berichtigung 
ABl. Nr. L 198 vom 26.07.2008, S. 74. 

 6. Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge, ABl. Nr. L 134 vom 30.04.2004, S. 114, idF der Berichtigung 
ABl. Nr. L 351 vom 26.11.2004, S. 44, und der Richtlinie 2005/75/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. November 2005 zur Berichtigung der Richtlinie 2004/18/EG 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge, ABl. Nr. L 323 vom 09.12.2005, S. 55, und der Verordnung (EG) 
Nr. 213/2008 der Kommission vom 28. November 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame Vokabular für 
öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien des Europäischen Parlaments und des 
Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Überarbeitung des Vokabulars, 
ABl. Nr. L 74 vom 15.03.2008, S. 1, idF der Berichtigung ABl. Nr. L 198 vom 26.07.2008, 
S. 74. 

 7. Entscheidung 2005/15/EG der Kommission vom 7. Januar 2005 über die 
Durchführungsmodalitäten für das Verfahren nach Artikel 30 der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, ABl. Nr. L 7 vom 11.01.2005, S. 7. 

 8. Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 der Kommission vom 7. September 2005 zur Einführung von 
Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen von 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 2004/17/EG und der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 257 vom 
01.10.2005, S. 1. 

 9. Richtlinie 2005/51/EG der Kommission vom 7. September 2005 zur Änderung von Anhang XX 
der Richtlinie 2004/17/EG und von Anhang VIII der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über öffentliche Aufträge, ABl. Nr. L 257 vom 01.10.2005, S. 127. 

 10. Richtlinie 2006/97/EG des Rates vom 20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien 
im Bereich freier Warenverkehr anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. 
Nr. L 363 vom 20.12.2006 S. 107. 

 11. Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05. April 2006 über 
Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG 
des Rates, ABl. Nr. L 114 vom 27.04.2006 S. 64. 

 12. Richtlinie 2007/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 zur 
Aufhebung der Richtlinie 71/304/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 zur Aufhebung der 
Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet der öffentlichen Bauaufträge 
und bei öffentlichen Bauaufträgen, die an die Auftragnehmer über ihre Agenturen oder 
Zweigniederlassungen vergeben werden, ABl. Nr. L 154 vom 14.06.2007, S. 22. 

 13. Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 der Kommission vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der 
Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren, ABl. Nr. L 317 vom 05.12.2007, 
S. 34.“ 

86. Anhang XV lit. A Z 3 lautet: 
 „3. Hinweis auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der 

Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß § 20 Abs. 1.“ 
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